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0 Präambel  

Kinder- und Jugendschutz genießen beim 1.VC Essen-Borbeck e.V.  oberste Priorität. 
Aus diesem Grund wird dieses Schutzkonzept, das aus mehreren Bausteinen besteht, 
als zentrale Verhaltensregel für alle Personen bes mmt, die für oder im Au rag des 
Vereins qualifizierte Kontakte zu Kindern und Jugendlichen haben. Ohne 
ehrenamtliches Engagement sind weder Kinder- und Jugendhilfe noch ein 
qualifiziertes Sportangebot denkbar. Da das zivilgesellscha liche Engagement ein 
hohes Gut bildet, das es bestmöglich zu wahren gilt, sollen neben- und ehrenamtlich 
Tä ge in der Umsetzung des Kinderschutzes durch dieses Konzept zusätzlich 
unterstützt und geschützt werden.  

 

1 Professionalität  

Der Verein hat dieses Konzept mit Unterstützung des Landessportbundes NRW und 
des Essener Sportbundes e.V. erstellt. Der Landessportbund führt und koordiniert 
Kampagnen gegen sexualisierte Gewalt; er bietet qualifizierte Fortbildungsangebote 
und vielsei ges Informa onsmaterial, das in diesem Konzept zur Anwendung 
gelangen soll. Bei sexualisierter Gewalt ist sowohl der Landessportbund NRW als auch 
der Essener Sportbund die geeignete Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene. Diese Stellen haben den Verein bei der Erstellung des Konzeptes 
professionell beraten und Ausbildungsangebote unterbreitet.  

 

2 Bausteine  

Dieses Schutzkonzept ist bewusst auf eine ganzheitliche Herangehensweise 
ausgerichtet und damit einem Bürokra eansatz konzep onell deutlich überlegen. Die 
nachfolgenden Bausteine greifen gleichberech gt ineinander und en alten damit 
eine op male Wirkung.  

 

2.1 Qualifizierung 

Für einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz ist die Qualifizierung und Auswahl 
aller Personen, die Kontakt zu unseren Gruppen haben, von elementarer Bedeutung. 
Aus diesem Grund werden alle Trainer/innen, Übungsleiter/innen, 
Gruppenhelfer/innen verpflichtet, an Fortbildungen und Qualifizierungen zu diesem 
Thema teilzunehmen. Einzelheiten zum Teilnehmerkreis, Inhalt, Zeiten und 
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Wiederholungen werden in den Ausführungsbes mmungen geregelt. Die 
Verpflichtung zur Teilnahme wird in den Übungsleiterverträgen verankert.  

 

 

Die erste Basisschulung kann über den LSB erfolgen. Ergänzend hierzu werden 
Workshops und Ausbildungsmodule mit unterschiedlicher Intensität unter der Leitung 
des Landessportbundes angeboten. Eine besondere Ausbildung erhalten die für 
dieses Schutzkonzept zuständigen und verantwortlichen Ansprechpartner des Vereins. 
Die Schutzbeau ragten in unserem Verein sind Jugendleiterin Susann Schlotmann 
und Geschä sführer Michael Werzinger. Diese Verantwortung wird in die 
Jugendordnung aufgenommen.  

 

2.2 Präven on  

2.2.1 Sensibilisierung  

Alle Trainer/innen, Übungsleiter/innen und Gruppenhelfer/innen des Vereins sind 
verpflichtet, in Absprache mit den Ansprechpartnern des Vereins (Ziff. 2.2.3) ihre 
Sportler/innen über das Thema sexualisierte Gewalt zu informieren und zu 
sensibilisieren. Dazu gehört auch eine abges mmte Elternarbeit. Grundlage hierfür 
sind die durchzuführenden Schulungen sowie geeignetes Informa onsmaterial. 
Voraussetzung für ein Gespräch mit den Sportler/innen sollte deren Fähigkeit sein, die 
Bedeutung und Tragweite dieses Themas zu erfassen. Sofern dies nicht bejaht werden 
kann, z.B. aufgrund des Lebensalters, wird das Gespräch mit den Eltern verpflichtend. 
Ebenfalls in Abs mmung mit den Ansprechpartnern soll das Gespräch mit den Eltern 
geführt werden, um eine vertrauensvolle Basis zu schaffen. Die Eltern sollen Abläufe 
erkennen, mit dem Schutzkonzept des Vereins vertraut gemacht werden und dieses 
akzep eren. Ihnen soll klar sein, dass ihre Kinder und Jugendlichen bei uns in guten 
Händen sind. Alle Trainer/innen, Übungsleiter/innen und Gruppenhelfer/innen des 
Vereins sind verpflichtet, die Verhaltensregeln (Anhang Ziff. 4.1) zu kennen und 
einzuhalten. Auch dies wird in den Übungsleiterverträgen verankert.  

 

2.2.2 Einrichtung von Ansprechpartnern  

Die Jugendleitung Susann Schlotmann und der Geschä sführer Michael Werzinger 
sind die für das Schutzkonzept zuständigen und verantwortlichen Ansprechpartner 
des Vereins. 
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Sie stehen als erste Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, Übungsleiter/innen 
und Eltern zur Verfügung und gewähren „Erstunterstützung“. Sie sind Bindeglied zum 
Vorstand des Vereins und beraten mit diesem das weitere Vorgehen im Falle bekannt 
gewordener sexueller Gewalt im Verein. Sie halten Kontakt zu den Stellen, denen 
professionelle Beratung obliegt, etwa dem Jugendamt oder pro familia.  

 

2.2.3 Erweitertes Führungszeugnis  

Das erweiterte Führungszeugnis kann zur frühzei gen Iden fizierung von nicht 
geeignetem Personal führen. Die Vorlage und die Einsicht in das Papier sollen 
sicherstellen, dass keine einschlägig vorbestra en Personen die Gelegenheit erhalten, 
sich unseren Kindern und Jugendlichen zu nähern. Ein eintragsfreies erweitertes 
Führungszeugnis für sich allein gesehen bietet aber keine Garan e für die 
Geeignetheit und Bewerber/innen.  

Der Verein verpflichtet folgenden Personenkreis zur Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses:  

 den Vereinsvorsitzenden und seine Stellvertreter,  
 den Vereinsjugendvorstand, bestehend aus Leiter und Vertreter, Kinder- und     
    Jugendsprecher,  
 Trainer/innen, Übungsleiter/innen und Gruppenhelfer/innen, die ab dem  
    01.07.2024 beim Verein tä g sind und Kinder  
    und/oder Jugendliche betreuen,  
 weitere Personen bei Übernachtungsveranstaltungen, an denen Kinder oder  
   Jugendliche teilnehmen.  
 

Das erweiterte Führungszeugnis ist nach gesetzlichen Vorgaben zu erneuern. Ein 
entsprechender Regelungsansatz für nichtdeutsche Übungsleiter wird vom 
Gesetzgeber erwartet. Beim Umgang mit den erweiterten Führungszeugnissen ist 
sicherzustellen, dass  

 datenschutzrechtliche Bes mmungen eingehalten werden,  
 die Verantwortlichen des Vereins die Möglichkeit der Feststellung haben,  
   welche Personen einschlägig vorbestra  sind. Hierzu wird eine praxisgerechte  
   Regelung der Stadt Essen erwartet, die den Verein kostenmäßig nicht  
   belastet.  
 

Von der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses soll insbesondere dann 
abgesehen werden, wenn 
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 es sich um eine einmalige oder spontane ehrenamtliche Tä gkeit handelt,  
   z.B. wechselsei ge Fahrten zu Auswärtsveranstaltungen.  
 die Situa on eine Ausnahmeregelung fordert (kurzfris ger Ersatz) 

2.2.4 Beschwerdemanagement  

Kri k gerät schnell zum Konflikt. Dazu darf es nicht kommen. Doch solche Situa onen 
zu entschärfen, verlangt Fingerspitzengefühl und Know-how. 
Beschwerdemanagement ist mehr als ein No allprogramm. Es ist eine grundlegende 
Voraussetzung für den Vereinserfolg, denn Beanstandungen sind Chancen. 
Unzufriedenheit verschwindet nicht dadurch, dass der Betroffene sie verschweigt. Im 
Gegenteil: Schaden droht, wenn sich die Betroffenen zurückziehen oder schlechte 
S mmung verbreiten. Die Beschwerde hingegen gibt dem Verein die Chance zu 
reagieren! Folgende Sta onen werden durchlaufen:  

1. Beschwerdeannahme  
2. Bearbeitung und Entscheidung  
3. Rückmeldung an Betroffenen  
4. Dokumenta on, Auswertung und Verbesserungsmanagement  

 

2.3 Interven on  

Der Krisenplan ist der Lei aden für den Fall, dass der Verdacht einer Stra at oder 
eines Fehlverhaltens auf sexueller Basis besteht. Eine visuelle Darstellung findet sich 
im Anhang. Folgende Grundsätze sind zu beachten: 

►Dokumenta on der Informa on oder der eigenen Feststellung. Dazu gehören 
mindestens Art der Feststellung (was), Zeitpunkt (wann), Ort des Geschehens (wo) 
sowie die betroffene und die verdäch ge Person (wer). Vermerken der reinen 
Informa on ohne eigene Interpreta on. Keine Vorverurteilungen vornehmen.  
►Zuhören; der betroffenen Person Glauben schenken. 
►Keine Versprechungen abgeben, die nicht gehalten werden können. 
►Unverzügliche Informa on der Ansprechpartner. Diese informieren den Vorstand  
    und geben „Erstunterstützung“.  
► Ansprechpartner und Vorstand entscheiden über das weitere Vorgehen. 
►Erklärungen nach außen erfolgen ausschließlich durch Ansprechpartner oder  
    Vorstand. Diese setzen sich mit zuständigen Stellen in Verbindung.  
► Eine Ausnahme besteht dann, wenn offensichtlich eine Stra at oder eine  
     entsprechende Verletzung vorliegt und Gefahr im Verzug besteht. Hier sind sofort  
     die Polizei bzw. Re ungskrä e zu informieren. Dies ersetzt nicht die sich  
     anschließende Informa on der Ansprechpartner. 
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2.4 Öffentlichkeitsarbeit (nach außen und innen)  

Die Bemühungen des Vereins zum Schutz der Kinder und Jugendlichen werden 
öffentlich gemacht. Es soll deutlich werden, dass der Verein das Konzept lebt und auf 
poten elle Täter geachtet wird. Veröffentlichungen sollen in u.a. folgenden Medien 
erfolgen:  

 Dauerinforma on auf der Homepage des Vereins www.vcessenborbeck.de 

 Plakate, auf denen neben einen Hinweis auf das Schutzkonzept die Ansprechpartner  
  des Vereins mit Bild und Kontaktadressen verzeichnet sind. Daneben die  
  Hinterlegung von ausgewählten Kontakten von Informa ons- und Beratungsstellen.  
 
 Plakate des Landessportbundes mit entsprechenden Schutzparolen.  

 Info an die Erziehungsberech gten von Kindern und Jugendlichen bei  
   Vereinseintri . 
 
  Im Bedarfsfall in allen Medien Hinweise auf gesonderte  
   Informa onsveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Eltern zum Thema  
   sexualisierte Gewalt.  
 

3 Ausführungspläne  

Der Verein, insbesondere die Ansprechpartner und der Vorstand, erarbeitet 
praxisgerechte Ausführungspläne zur Umsetzung des Konzeptes. Diese sollen 
insbesondere regeln:  

 Ausbildungsfragen: wer wird wie o  geschult, was wird vermi elt, Ort und Termine  

 Informa onen: wer wird wie o  durch welches Medium informiert  

 Konzep onelle Gestaltung des Beschwerdemanagements 

 Krisenplan: genaue Ablaufmechanismen  

 Vereinsinterne Konsequenzen bei Fehlverhalten nach diesem Schutzkonzept. 
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4 Anhang  

4.1 Verhaltensregeln beim 1.VC Essen-Borbeck e.V.  
 Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf körperliche Unversehrtheit und  
   In msphäre ist zu achten. Niemals darf in irgendeiner Form physische,  
   psychische oder sexuelle Gewalt ausgeübt werden.  
 Niemand wird zu einer Übung oder Haltung gezwungen.  
 Unsere Umgangssprache verzichtet auf sexis sche, diskriminierende und  
   gewal ä ge Äußerungen.  
 Wir achten auf die Reak on unseres Gegenübers auf körperliche Kontakte  
   und reagieren entsprechend.  
 Umkleiden werden geschlechtlich getrennt und nicht von  Eltern betreten! 
 Unterstützungen beim Toile engang kleinerer Kinder werden vorab mit den  
   Eltern besprochen.  
 Vereinsfahrten mit Übernachtungen werden grundsätzlich von mehreren  
   Personen begleitet. Nehmen beide Geschlechter teil, begleitet mindestens  
   eine weibliche und eine männliche Person. 
 Einzeltrainings werden vorher mit den Erziehungsberech gten abgesprochen  
   und angekündigt.  
 Trösten eines Kindes: Anfrage Erwachsener: „Ist es o.k. wenn ich dich tröste  
   und in den Arm nehme?“  
 Die Trainer/in, Übungsleiter/in und Gruppenhelfer/in haben eine  
   Vorbildfunk on und müssen dem entsprechend sportliche, soziale und  
   zwischenmenschliche Regeln allgemeiner Art sowie speziell im Sinne dieses  
   Konzeptes kennen, einhalten und vermi eln.  
 Beim Umgang mit personenbezogenen Daten der Kinder und Jugendlichen  
   müssen die Datenschutzbes mmungen eingehalten werden.  
 Beim Bekanntwerden von Verdachtsmomenten ist nach Vorgabe des  
   Krisenplanes zu handeln. 
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4.2  Krisenplan (Graphisch) 
 
 
 
 

 Eigene Feststellung              Info Opfer    Info Dri e 

 

 

      Dokumenta on 

                                                          Was? Wann? Wo? Wer? 

 

ja  

                                                                Gefahr im Verzug?              Polizei 110 

 

 

Susann Schlotmann                                Informieren 
0173 – 52525225      Ansprechpartner 
 
 
Michael Werzinger 
01578-4955228       Info an Vorstand 
 

 
 
 

gemeinsame Beurteilung 
und Entscheidungen 
 
 
 

Gespräch Opfer 
Gespräch Eltern           Jugendamt   Strafverfolgung 
Gespräch              pro familia           Anwaltliche Beratung 
Tatverdäch ger 
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4.3. Wich ge Erreichbarkeiten 
 
►aktueller Ansprechpartner Susann Schlotmann (info@vcessenborbeck.de) 
►aktueller Ansprechpartner (Vertreter) Birthe Müller  
►1. Vorsitzender Marcel Werzinger 
►Geschä sführer Michael Werzinger  
►Polizei Essen, Gewaltpräven on, Frau König 0201- 829-5454 
►pro familia Horizonte Wi en Frau Kasse e 02302 698935 Beratungsstelle bei 
sexualisierter Gewalt Frau Kopp  
►Jugendamt Stadt Essen 0201- 8851235 
►Jugendhilfe Stadt Essen Frau Chlebik 0201 - 89046401  
►Kinder- und Jugendtelefon (Mo.-Fr. 15:00 – 19:00 Uhr) 0800 1110333. 
 
Spätestens ein Jahr nach Inkra setzung soll vorbereitet durch Ansprechpartner und 
Vorstand eine Evaluierung durch den erweiterten Vorstand erfolgen.  
 
Dieses Konzept wurde im Rahmen der Sitzung des erweiterten Vorstandes des 1.VC 
Essen-Borbeck e.V. am 01.07.2024 als verbindlich für den Gesamtverein verabschiedet. 
Die hier aufgeführten Festlegungen gelten damit ab sofort.  
 
 
Essen, April 2024  
 
 

Marcel Werzinger, 1.Vorsitzender 
 
 
 

Michael Werzinger, Geschä sführer      
 

 
         _____________________________________ 

Susann Schlotmann, Jugendleitung    
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4.4 EHRENKODEX des Landessportbundes NRW für alle Mitarbeitenden im Sport, die 
mit Kindern, Jugendlichen und/oder Erwachsenen arbeiten oder im Kinder- und 
Jugendbereich als Betreuungspersonen tä g sind. Hiermit verpflichte ich mich,  
 alle Menschen im Sport zu achten und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
   zu fördern.  
 dem persönlichen Empfinden der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen Vorrang vor  
   meinen persönlichen Wünschen und Zielen zu geben.  
 sportliche und sons ge Freizeitangebote für die Sportorganisa onen nach dem  
   Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen  
   Erwachsenen auszurichten und Kind- und jugendgerechte Methoden einzusetzen.  
 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, angemessene Rahmenbedingungen für  
   sportliche und außersportliche Angebote durch die Sportorganisa onen zu bieten.  
 den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen für alle sportlichen und  
   außersportlichen Angebote durch die Sportorganisa onen ausreichende Selbst- und  
   Mitbes mmungsmöglichkeiten zu bieten.  
 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu  
   angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anzuleiten.  
 das Recht des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit  
   und In msphäre zu achten und keine Form der Gewalt - sei sie physischer, psychischer  
   oder sexualisierter Art - auszuüben.  
 die freiheitlich demokra sche Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und  
   des Landes Nordrhein-Wes alen zu achten, keine (rechts-)extremis schen oder  
   demokra efeindlichen Aussagen oder Verhaltensweisen zu tä gen und bei 
   Auffälligkeiten anderer entschieden dagegen Haltung zu zeigen.  
 die Würde aller Menschen zu achten und jede Art von Gruppenbezogener  
   Menschenfeindlichkeit, Rassismus, Diskriminierung und menschenverachtenden  
   Verhalten und Aussagen zu unterlassen sowie bei Auffälligkeiten Anderer  
   entschieden dagegen Haltung zu zeigen.  
 die diskriminierungsfreie Teilhabe aller Menschen unabhängig von Geschlecht und 
   sexueller Orien erung und Iden tät zu unterstützen. 
  Vorbild für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu sein, die Einhaltung von      
   sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln zu vermi eln und nach den Regeln des     
   Fair-Play zu handeln.  
 eine posi ve und ak ve Vorbildfunk on im Kampf gegen Doping und    
   Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipula on zu  
   übernehmen.  
 beim Umgang mit personenbezogenen Daten der Kinder, Jugendlichen und  
   Erwachsenen die Datenschutzbes mmungen einzuhalten.  
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 einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird und  
  professionelle Unterstützung hinzuzuziehen (kommunale Beratungsstellen,  
  Landessportbund NRW) sowie die Verantwortlichen auf der Leitungsebene (z.B.    
  Vorgesetzte/Vorstand) zu informieren.  
 
 
Vorname Nachname ………………………………………..……………………………….. 
 
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) ………………………………………………..…………….. 
 
Anschri  ………………………………………..………………………………………………….. 
 
Sportorganisa on……………………………………………………………………………….. 
 
Datum, Ort ……………………………..………………………………………………………….. 
 
Unterschri  …………………………………………………………………………………………. 


